
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«,-» »»«nnirt sich b«» Z. A. Schi in Bern, und de» XIO ^ D.'i Mon»,meut fur ?g N»»»i„r» oder fur ein N irr
«llen Postämtern. s.-» 2 rcljolir «st in Bern 4 Fr. und ausser Ber» vossfre«

^ Franken.
> ^ - » ' ^

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Mitwoch, den 25 Febr. 18oi. Viertes Quartal. Den 6 Ventôse IX.

Gesetzgebender Rath, 29. Jan.
(Forlsetzung.

(Beschluß des Berichts der.Pet. Commißion, betreffend
einige Gemeinden des C. Oberland, die um den

Nachlaß der ihnen auferlegten Aufruhrkosteu bitten.

Unter diesen leztern befinden fich die Einwohner der
Gemeinden Matten, Wilderswyl und Grindelwald,
davon die einen wie fie sagen durch das falsche Vor.
geben, die Franken führen von Thun und Spiez bc-

reils die junge Mannschaft auf Wage» fort — die
andern durch das eben so treulose Vorgeben, die Re,
gierung selbst habe einen plötzlichen Aufbruch aller
wehrbaren Mannschaft geboten, sich verleiten ließen,
auf ihren gewohnten Waffenplatz^ zu Jnterlachen zu
eilen, von daselbst aber, überführt von der Unwahrheit
dieser Ausstreuungen, beynahe »n der nemlichen Stunde
betroffen nach Hause kehrten.

Die Gesetze vom Hcrbstmonat 1798, vom Merz,
April und Henmonat 1799, fordern nicht nur Ersatz
der zu Dämpfung der Aufruhr verwandten Kosten,
sondern auch von den Einwohnern der insurgirten Ge-
meinden eine Buße zu Handen des Staats nach dem

Verhältniß ihres Vermögens. In dem damaligen
Chaos aller Dinge, befaßte fich der B- Commiffair
Müller und das zu Thun rcstdirende Kriegsgericht mit
Ausschreibung und Repartition dieser Insurrektions-
aufiage und Buße. Auf den Anzug, daß aus Mangel
von sicherer Sachkenntniß in dem Wirrwarr dieser

Ausschreibungen, Unschuld mit Schuld, Thorheit mit
Bosheit vermengt, und kein Verhältniß nach dem
Grad der Vergehen gegen Gemeinden und Partikularen
beobachtet werde, ward von dem Directorio alles be»

reits verhängte aufgehoben und zu Erlcnbach eine Com-
mißion chvn ; der angeschensten Männer des Ober»

landS, unter denen fich die achtungswürdigen B. E?«

Senator Karlen und unser College Zischer befanden,
niedergesezi, mit dem Auftrag, nach gründlicher Un»
tersuchung die Insurreklionsköstcn des Oberlands die
sich in allem auf circa L. 40,000 beliefcn, und auf
circa L. 24,000 zur Erleichterung der Schuldige» herab»
geftzl worden sind nach dem Grad ihres Vergehens
auf die schuldigen Gemeinden und die einzelnen Haupt,
anstistcr zu verlegen. Nach einer sehr mühsamen und
(wie es fich ergiebt) undankbaren Arbeit von mehrcm >

Monaten dieser Commißion, war das Resultat ihrer
von dem Directorio ralificirten Arbeit in Bezug auf die
siipplicirciidcn Gemeinden dieses : daß Metten zu einem
Beytrag von...., Wilderswyl von und Grin»
dclwald von verfällt wurde, (xn. Diese, ver»
muthlich kleinen, Summen befinden fich i» der Bitt»
schrist nicht angezeigt und können auch hier nicht aus.
gesezt werden, weil die Repartitionslistc hinter der Ver.
waltuugskammer von Oberland zu Einziehung der Zah.
lungen liegt.)

Auf dieses hin wandten fich die ; Gemeinden, als
sie um Zahlung angesucht wurden, an den Voll;. Rath,
und baten infolg der in der Bittschrift aufgestellten »

Gründe, entweder um Befreyung von dem ermeldtc»
Beytrag oder aber um eine frische Untersuchung, da-
mit sie gesetzlich beweisen können, daß verschiedene

Strafbare verschont worden seyen.

Abgewiesen von dem Vollz. Rath, wenden fich diese

Gemeinden mit dem nemlichen Doppelschluß nun an
Sie B- G. Fragt sich, was zu thun sey?

Die Pet. Commißion glaubt nicht, daß Sie B G.
die von jener sä koc specials pensum niedcrgcseztcn Er»
lcnbacher Commißion ausgefällten, von dem Directorio,
Vollz. Ausschuß und Vollz. Rath gutgeheißenen Er»
kannlnisse, revidiren und cvrcigiren können noch werben»
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Die Pet. Comirißion glaubt auch nicht, daß nach
dem Ammstiegksttz und Ihrer allgemeinen Vergessen-

heilsiiclgung, Lie über das Vergangene von der Re.

giernng ans durch frische lUttersuchuugen, Strafbare
ainsindig zu machen wünsche» werden.

Hingegen glaubt die Pel. Commißion, daß den be-

legten Gemeinden jedoch ohne Einmischung der Regie-

rung) das Recht nicht versagt werden könne, ihreh pe.
cuniarischen Regreß auf diejenigen zu nehmen, die sie

durch ihre Ranke zu jenen strafwürdigen Iasucreklions-
versuchen erweislich verleitet haben. Unter diesen Vor.
aussetzungcn rath l Ihre Pel. Commißion Ihnen B. G.
an, in die Bittschrift der? vorbeiiieldleii Gemeinden

nicht àzutrclc i. 'Angenommen.

V a doux erhalt fur 6 Tage Urlaub..

Am ,c>. Jan. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, zi. Jan.
Präsident: Bay.

Die Fiuanzcommißio» erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

Gutachten über die vom Vvllz. Rath
zum Verkauf v o r g e sch l a gn en Ratio,
na lg üter im Canton Wallîs.

Alle Güter, die in diesem Canton zum Verkauf vor-
geschlagen werden, liegen im Distrikt Monchey.

Das Lehen von Bouvcrct, ist von 720 Fr. Ertrag, >

besehend aus: 3. 1.3 IHur, ein grosses Gedäud

am Ufer des Grnfersecs mit einer Scheune: es wäre

zwar als Sujt zweckmäßig zu gebrauchen, bedarf aber

,n illichcr Verbesserungen, ist für S000 Fr. geschäzt und

mag bey gutem Erlös veränsscrt werten.
b. Die Wiese 6u Zlâncî Glos, mit einer Scheune,

beym ?ort Valais gelegen: sie enthält 74250 Klafter
„ad ist für 10000 Fr. gchchäzt, soll aber einen höhern

H.iös Lesern und mag in diesem Fall veräußert werden.

c. Die Wiest lur In l^anclre mit rohem Erdreich;
enthält 1265 Kifr. und ist für 600 Fr. geschäzt; ist

bey gutem Erlös ebenfalls m veräussern.

cl. Ter Baunigarlcn le dssos AnIIa-'.ck, v?n 4660

Klw und für >8oo Fr. geschäzt: ist gl.jchfalls z» vcr-

äuss.rn.

e. Die Wiest Clos 6e In kive,. von - no Kîsr.

und für 500 Fr. gewcrthcl: mag mit dem vorherigen
Ueränsserl werden:

D»e Trmlc aux LcQiìettes- mit ihrem Geschirr,

in Bouveret gelegen, für ?So Fr. geschäzt: darf à.
falls versteigert werden.

Das Schloß cie la ?oite äu 8aix, Gebäude

und Garten für ivoo Fr. geschält. Die Benbchaliuuz
dieses Gebäudes mit seiner Zubehörde ist höchst ne:).

wendig, weil durch dicfrlbe die Gränzpolizey gegen Ea-

voyen wesentlich erleichtert wirb, indem durch diese

Porte alle Gemeinschaft zwischen Wallis und den sean,

zwischen Ufern des Gcnsersces statt hat: ist alst nicht

zu veräussern.

Das Lehen von Kanaille, erträgt gegenwärtig dem

Staat nur 528 Fr. und besteht aus:
a. Eine hohe und eine niedere Alp für 12000 Zr.

geschäzt; da aber ein weit beträchtlicherer Erlös zu

hossen ist, so mag die Versteigerung stall haben.

b. Die Voralp?ar^es, mit ihrem Gebäude siir

zooo Fr. geschäzt : ist bey gutem Erlös zu veräussern.

c. Dir Voralp k'ioux, mit ihrem Gebaute f»r

5000 Fr. geschäzt: ist ebenfalls zu veräussern.
<ä. Die Voralp Ka Kue?, mil ihrem Gebäude für

2000 Fr. geschäzt: mag auch veräußert werden.

Auf diesen Vorberichl hin, glaubt die Commission

folgenden Beschluß antragen zu müssen:

Der gcsctzg. Rath — Auf den Antrag des Polst.

Raths vom und nach angehörtem Beucht stmrc

staatswirthschaftlichcn Commißion;
In Erwägung, daß zufolge dem Dekret vom 10.

Apr. 1800 für die Zahlung der den öffentlichen Beam,

ten der Republik zukommenden, rückständigen Bc ost

dangen, in jedem Canton so viel möglich eine verhall,

lüßmäßige Anzahl Nalionalgüter veräusserl werbe» Mo,
b c sch I i e ß t:

Im Canton Wallis können folgende im Distrikt Mon.

they gelegene Nationalgüter, ten Decreten vvm i°.
Apr., 1,. May, 7. Weinm- und zo. Christin. 1800

zufolge versteigert werden:
Das Lehen vcn Bouveret, bestehend aus:
3. 1.3 ss'our mir der Scheune; b. Die Wiest ciu

fsi'emä LI08 ; c. Die Wiest stur la Kuncire mil

ihrem rauhe» Erdreich ; cl. Der Baumgarlen LloZ

Zallancl; e. Die Wiese Lios äe !a Kive.
Die Trotte aux lìuouLttes in Bouveret mit ih-

rein Geschirr.
Das Lehen von Kanaille, bestehend aus

3. Einer hohen nnd einer niedern Alp:
I). Die Voralp ?3r?es z mir Gcbäud.
c. — —- Kieux, mit Ge'aand.
elf — — Ka Kue^,. uat Geöäudss
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Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

Gutachten über die von der Vollzie.
hu » g zum Verkauf vo r g e fch l a g n e n

N ali on a I g à ter im Canton Lint h.

Nach den von der Commißion im Finanzministerium
ein zeschencn Schriften die ane diesen Gegenstand Bezug
haben, zeigt cS sieh, daß die Verwallungskammcr des

Cantons Ltnlh selbst „och nicht hinlänglich mit der

Beschaffenheit und dem wahren Werth der National-
guter ihres Cantons bekannt ist, und daher auch nur
unbestimmte Berichte über dieselben einzusenden im Fall
war. Aus diesen und einigen andern Lokalgründen,
sigv auch die Schätzungen über diese Güter sehr ober-

siächiich ausgefallen < so daß eS besonders wichtig ist,

vor der einstigen Ratifikation der Verkäufe der in die-

s.m Canton liegenden Nationalgüler, sorgfältige Er.
t.mdigunge.-.eiiijuzieheu, und mit Behutsamkeit zu Werk«
zu gehen.

Folgende Güter werden zur Veraufferung vorge-
schlagen:

Im Distrikt Werdenberg.
Das Schloß Forstet mit vielen Nrbenqebäu-

den uav 46g Klafter Wiese», und 100 Klafter Gärtcn,
Dieses Schloß bildet eine kleine regelmäßige Festung,
»nd wäre für cmc öffentliche Anstalt, z, B Zuchthaus,
sehr zwekmnßig zu gebrauche», besonders da in jenen

Gegenden die Ein à nmnng des Rheins beständige öf-

ftiichche Arbeit erfotcrt. Wohl soll die höchst seltsame

Schätzung dieses ausgedehnten Schlosses, die steh auf
-40 Fr., sage zwey hundert vierzig Franken belauft;
seine llnvcrkäusschkeit um feinen wahren Werth andeu- î

ten, daher aber auch die Nation dasselbe zu zweckinä'»

sigcrer Nutzung aufbehalten soll.

Ein Slük Wiesen von 40h? Klafter, nebst

einem Stall, Forst genannt: für 1424 Fr. oe-

tch.izt, und von 8° Fr. Ertrag. Da die Alpen bisher
üb.rall der- Nation beybehalten wurden, »nd dieser

Grunt-saz auch in diesem Carton befolgt werden wird,
so müssen die mir der Aip.m.wirthschast in Verbindung
sieyende Wiesen, ebenfalls beybehalten werden; diesem

infolge ist dieses Grundstück nicht zu veräußern.

Ein Slük Wiesen von ,14-4 Klafter, das
F e> d g e na n n r, für 2:86 Fr. geschäzt, und von
>20 Fr. Ertrag. Befindet sich in gleichem Fall mit
böigem Grundstück.

Der rauhe F o-r-k, L ManuSmad Sttvhried

für go; Fr. geschäzt, und von 4 Fr. Ertrag. Mag
bey gutem Erlös veräußert werden.

Ein Stük Wi e sen, W e l ty genannt, von

47; 2 Klafter: für 610 Fr. geschäzt, und von 24 Fr.
Ertrag. Ein guter Erlös mag auf einer Versteigerung
versucht werden.

Ein Stük Wiesen, A u; stiS f eld genannt, von
ivovo Klafter: für ,z?l Fr. geschäzt. Dieses Grund-
stük ist wegen seiner Verbindung mit der Alpenwirlh.
schast, beyzubehalten.

I m Forst, ein Slük Wiesen von 4Z: Klafter und
ein Slük Neben von >068 Klafter: ist für 762 F-.-
aber merklich unter siinem wahren Werth geschäzt;

mag aber bey gutem Erlös veräußert werden.
Ein Stall mit 9400 Klafter Wiesen, und 400 K!.

Acker, Alb er genannt: für zog-z Fr. gesch., und

von 49 Fr. Ertrag. Ist wegen seiner Wichtigkeit für
eine vollständige A penbcnutzuug benzubehaiten.

Zur F r 0 m b sen, jj°o Klafter Wiesen und > 600

Klafter Reben: fur Z048 Fr. gesch. Ist bey gutem ErlsS

zu v.räussern.

H erzen ma ad, >6 Mannsmad Strohried: für
-829 Fr. gesch. und von 4z Fr. Ertrag. Mag bey

gnicm Erlös ebenfalls veräußert werden.

Herzcnstreüi, 6 ManuSmad Strohried: ftw
4 47 Fr. gesch. und von 8 Fr. Ertrag. Ist auch bey

gutem Erlös zu veräußern.

Ober Bürstried, zwey Slük Slrohried ohne

Maaß: für 1524 Fr. gesch.

Unter B » r st ricd samt B a u l ; e n w i n k e l:
für 1689 Fr. gesch., und mit obigem von 14z Fr.
Ertrag. Diese St'.ohriedcr sind für die Alpeuivirthschaft'

i von wesentlichem Bedürfniß, und in dieser Nükfieht'
nicht zu veräußern.

G alg e n m a ad, 7 Mannsmad Strohfted: für
4;7 Fr. gesch und von >8 Fr. Ertrag. Mag bey gnteiq'
Erlös veräußert werden.

Sarerr 1 e : h, 6 Mannsmad Strohricd : für 447'
Franken gesch. »nd von 9 Fr. Ertrag. Mag ctcilsallK
veräußert werde».

S e n n w a l d c r m âd e r, 8 ManuSmad Strohricd K

für 7L- Fr. gesch., und von Z 4 Fr. Ertrag. Mögen'
bey gutem Erlös veräußert werden.

Zu Fremsen z- Stoß Alpen: für 1)46 Fff.

gesch.. Sind als eine drr für den Staat zweckmäßigsten'

Besitzungen beyzubehalten.

Tülfe, 12-Slöß Alpen: für 210 Fr. gesch.

S'ch a > ds, ri Stoß Alp«»: für rèo Fr. gesehn
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Diese beyden Alprechte sind ebenfalls aus angezeigtem

Grund beyzubehalten.

Forst» oder S chloßw ald, 249 Iuch. Wenn
der Staat seiner Pflicht gemäß / jene Gegenden längst dem

linken Ufer des Rheins gegen die jährlichen verheeren den

Ueb-rschwemmungen schütze» will, so darf derselbe eine

solche Waldung als eincö der wichtigsten Hilfsmittel
wider die Bedrängnisse jener Gegenden, nicht veräußern,

und also ist dieselbe beyzubehalten.

Thüre Bücl, 14 ->2 Iuch. Holz: für 914 Fr.
geschäzt. Mag seiner Geringfügigkeit wegen, bey gutem

Erlös veräußert werden.

Obere Graden, 7792 Klafter Wiesen, nebst

einem Stall: für 8000 Fr. gesch., und von 60 Fr.
Ertrag. Ist als eine für die Alpenwinhschaft »oihwcn.

dige Besitzung beyzubehalten.

K rics g a rlen, 2498 Klafter Wiesen: für 2046

Franken geschäzt, und von 88 Fr. Ertrag. Ist in

gleichem Fall mit dem vorherigen Grundstück.

U » te r Eg g e rl e n, 1826 Klafter Wiesen und

700 Klafter Acker: für ,782 Fr. gesch., und von

lo6 Fr. Ertrag. Ist bey gutem Erlös zu veräußern.

O b e r E g g e rten, 8; z Klafter Wiesen, für 872 Fr.
gesch., und von 4-- Fr. Ertrag. Mag bey gutem Erlös

ebenfalls veräußert werden.

DasWaibclgrädli, 2 Mannsmad Stroh-
ried: für 4,6 Fr. gesch. Seine Veräußerung kann

ohne Nachtheil statt haben.

Grabser ried, 4 Mannsmad Strohried: für

4? 4 Fr. gesch. und von 8 Fr. Ertrag. V-y einem

guten Erlös ist die Veräußerung zweckmäßig.

L a n dsch r e i b e r e y h a u s: Ein Haus, 1 Stall,
400 Klafter Wiesen und Klafter Garten: für 196;

Franken gesch. Bey gutem Erlös scheint die Veränße.

rung keinen besondern Nachtheil zu haben.

Waibeldüelzu Warthau, - Mannsmad

Strohricd : für 87 Fr. gesch. Mag versteigert werden.

Auf der B uchse r wies, 1/2 Mansmad Stroh-
ried: für 9: Fr. gesch., und von z Fr. Ertrag. Ist
zu veräußer».

Der große Roßhag, Stoß Alprccht: fur

L?î Fr. gesch. und von ;? Fr. Ertrag.

Der kleine Roßhag, - 1/4 Slöß Alprecht:

für ,6; Fr. geschäzt.

Diese beyden Alprechte sind aus den schon mehrmals

angeführten Grünten beyzubehalten.

Vuchserwics, i Maimsmab Strohricd: für

na Fr. gesch. Ist bey gutem Erlös zu veräußern.

Im Distrikt Rapperschmyl.
Die Salzfaklorey zu Bäch, »HM.

für )2oo Fr. gesch. Diese Wohnung ist in der gegen,

wärtigen Beschaffenheit Helvcticiis, dem Staat nicht

nothwendig; also mag dessen gute Veräußerung auf
einer Steigerung versucht werden.

Die Alp P 0 0 z u E sch e n b a ch, für 40 Haupt

Lieh: für 88<-o Fr. gesch,, und von ;28 Fr. Ertrag.

Die Alp S ch w e m mi zu E sch e n b a ch, für

24 Haupt Vieh : für 4200 Fr. gesch., und von 192 Fr.
Ertrag.

Diese beyden Grundstücke sind theils als Alpen, theilt

wegen ihren, guten und sicheren Abcrag, beyzubehalten.

Im Distrikt Schänis.
Die Herzen wies; ohne Angab ihres Gehalis

für >?;2 Fr. gesch., und von 90 Fr. Ertrag. Ist

bey gmcm, die Schätzung merklich übersteigendem

Erlös, zu veräußern.

Die kleine Herzenwies; ebenfalls ohne An,

gab des Gehalts: für Zoo Fr. gesch., und von 40 Fr.

Ertrag. Mag bey gutem Erlös auch veräußert werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
An die lernbegierige Jugend des Can-

tonsSentis, auf daS Jahr i 8 <> >>

Von dem E r z i c h u n g s r a t h e. 4. r Bs>

gen Text, und ein von ttsteri gez. und von Bepîl

gest. Kupfer.

Nach dem Vorbilde, wie-es scheint, verschieden«

Zürcherscher Gesellschaften, die ähnliche Neujahrsstütke

unter die Jugend austheilen, hat der Erzichungsralh

vom Säntis ein ähnliches Institut eröffnet, und auf

Unkosten seiner Mitglieder, jeder Schule des Canlont

ein Exemplar der vorliegenden Schrift zugestellt: Er

wünscht, den Jahreswechsel als Gelegenheit zu benutzen,

auch einmal ein belehrendes Wort, im Tone der väter-

lichen Freundschaft unmittelbar zu der lieben Jugend

selbst zu sprechen, und dieses Wort mit einer angcnch«

men, bildlichen Darstellung zu begleiten. „Nick^
ist ein sicheres Eigenthum als was ihr
gelernt liabt, " ist die große und schöne Lehre »nd

Si m onides der griechische Dichter, daS Vorbild,

mit denen die Jugend auf sehr zwekmäßige Weise M
bekannt gemacht wird.
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Gesetzgebender Rath, Jan.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Fincmzcvmmißion die im
Canron Linth zu verkaussenden Nativnalgütrr bc.

treffend.

Im Distrikt Glarns.
Mülh a u sen, ein Gütli zu Näfels, ohne alle

Anzeige seines Inhalts î ist für 2562 Fr, gesch. und

von ,c>z Fr. Ertrag. Die Versteigerung mag in Er-
Wartung bestimmterer Anzogen hierüber, statt haben.

Auf diese Anzeigen hin, glaubt sich die Commission

zu folgendem Dekrclsoorschlag verpstichtet:
Der gcsezgebcnde Rath —

Auf den Antrag des Voilz. Raths vom und

nach angehörtem Bericht seiner staatswirthschastliche»

Commission;

In Erwägung, daß zufolq des Dekrets». 10. Apr.
iZop für die Zahlung der den össenlilchen Beamten
der Republik zukommenden rükständigen Besoldungen,
m icdem Canton so vieles die Umstände erlauben, eine

verhälcni'ßmäßige Anzahl Nationalgüter vcräusscel wer-
den soll, bcsehljeß t:

Im Canton Linih können folgende Nationalgütcr,
den Dekreten vom ia. Apr., 1;. May, 7. Okt.und Dcc.
zufolge, versteigert werden:

Im Distrikt Werdcnberg.
Der rauhe Forst!, 8 Mannsmad Strohried.

Wctty, 47^2 Klafter Wiesen.

Im Forst, 4,2 Klafter Wiesen, und 100Z Klaft.
Reben.

ZurFrombsen, 8°o Klafter Wiesen und -Svo
Klafter Reden.

Her zen m a ad, 16 Mannsmad Strohried.

Herzenstreüi, 6 Mannsmad Strohried.

Galgen maad, 7 Mannsmad Strohried.
Sarcrrieth,6 Mannsmad Strohried.
S e u n w ald c r m â d c r, 8 Mannsmad Strohried.
Thüre Bü el, -4 >/à Inch. Holz.
Unter Eggcrteu, 1L2S Klafter Wiesen und

7°o Klafter Acker.

Oder Egge rten, 8N Klafter Wiesen.

DasWaibelgräbl!, 2 Mannsmad Strohr»
Grabserried, 4 Mannsmad Strohried.
Landschreiberey, » Haus, i Stall, 50s Kl.

Wiesen und zo Klafter Garten.
W a i b e lb ü e l z u W a r t h a u, r Mannsmad

Strohried.
Auf der B uchscrw : c s, 1/2 Mannsmad

Strohried. /Vuchserwies, « Mannsmad Strohried.
Im Distrikt Rapperschwyl.

Die Salzfaktorey zu Bach, i Haus.
Im Distrikt Schänis.

Die Herzen wies.
Die kleine H c r z e n w i es.

Im Distrikt GlaruS.
M ül h au sen, ein Gülli in Näfels.

Die gleiche Commission erstattet einen Bericht über

die Ratifikation der in den Distrikten A'gle, Kranson
und Aubonne, Canton Leman, vorgenommenen Natio«
nalgütcrverkäuftn, der für z Tage auf den Canzleytisch

gelegt wird.
Die Unterrichlscommißion räth zu folgender Bot«

schas, welche angenommen wird:
B. Voliz. Räthe! Der gesetzgebende Rath übersendet

Ihnen beysolgende Bittschrift der Munizipalirät Forest,

im Distrikt Slassis, Canton Freydurg, die über eine

Getraidabgade an die Pfarrcy Stäsfis klagt, welch?



der Pfarrer als Premiz einfodert; die Gemeinde Forest

aber nur so wie die übrigen Bürger von Släffis, be.

zahlen will; oder widrigenfalls gänzlich von der Kirch-
gemeinde Stäffis getrennt zu werden wünscht.

Der gesetzgebende Rath ladcf"Sie ein, B- Vollz.
Räthe, durch die Verwalcungskammcr des Cantons

Freyburg, diejenigen Aufschlüsse über die Natur jener

Abgabe, und über die Ursachen der Verschiedenheit, die

i» Entrichtung derselben statt finden mag, einziehen

zu lasse», die zu Beurtheilung dieses Geschäfts crsor.
terlich find.

Die Polizeycommißion-schlägt über die Vereinigung
von Nothenschwnl und Nein mit Rothenburq, Canton

Luzern, eine» Dekrctsvorschlag vor, der für z Tage
auf den Canzleytisch gelegt wird.

Die Criin. Gcsetzg. Comm. schlägt folgendes Dekret

vor, welches angenommen wird:
Der geietzgcbende Nach — Auf die Botschaft des

Vollz. Raths vom 24. Ienner 1801, wodurch derselbe

vorschlägt, den Rest der zjährigcn Kcttcnstraffe, zu wel-

cher Andreas Trüßel, von Summiswald, Ct. Bern,
durch Urtheil vom 28. Brachm. >800 verfällt wurde,

zu mildern — und nach angehörtem Bericht seiner Criin.
Gcsetzg. Commißion;

In Erwägung der Geringfügigkeit des Diebstahls,
dessen fich Andreas Trüßel schuldig gemacht hat, indem

er von einer beträchtlichen Summe, tue er ganz hätte

wegnehmen können, nur i;e Batzen entwendete, um
eine Decke zu bezahlen, die er gekauft hatte, um seine

Gattin und ihr nengebornes Kind zu bedecken;

In Erwägung der Jugend des Andreas Trüßel;

In Erwägung der Zeugnisse von guter Aufführung,
welche der Billschrift beygelegt sind;

verordnet:
Der Rest der zjährigen Kcttcnstrassc, zu welcher Andr.

Trüßel von Summiswald, Canivn Bern, durch

Unheil des CaulonsgeNchls vom 28. Brachmonat
1800 verfällt wurde, ist in eine Emgrcnzung in

seine Gemeinde für die noch übrige Strafzeit ge-

mildert.
Die gleiche Commißion erstattet folgenden Bericht,

gegen dessen Antrag sich indeß die Minorität der Com-

Mißwn erklärt:
B. Gesetzgeber! Der Vollz, Rath schlägt Ihnen in

einer Botschaft vom 24 Ienner 1801 vor, den Emanuel

Krebs von Rüggisbcrg, C. Bern, von der 4jährigen

Kettcàaffe, die. Krebs noch auszustehen hat, zu bc-

gnädigen..

Ihre Criminalcommißion hat die Criminalprvcedur,
so nut Krebs ausgenommen ward, mit aller Aufmerk,

samkcit crbanret i und gefunden daß der Emanuel Krcbs
de» Johannes Hotz von Hausen, aus dem C> Zürich,
sehr mulhwillig mißhandelt, und dem Hotz um ei»

Aug gebracht hat.

In Erwägung aber doch, daß Krebs, da er dich

Handlung gethan, vom Wein crhizl,, bey Nacht tcu

Hotz angcgrzsse», und nicht vermuthet werden kann,

daß KrebS die sträfliche Absicht gehabt, den Hetz ein

Aug auszuschlagen;

In Erwägung, daß KrebS diese muthwillige Hand,

lung in einem Alter von 2; Iahren gethan, jezr bey-

nahe zwey Jahre im SchaUcnwerk dafür gebüßt, und

zu hoffen ist, daß er sich gebessert, und künftig jeder,

mann ruhig semen Weg wandeln lasse;

In Erwägung, daß Krcbs für s Jahre in Kellen

vermtheilt warb, da doch der >48ste Art. des peinlichen

Gcsezduchs einem, der durch vorsezliche Verwundung

einen andern um den Gebrauch eines Augs gebracht,

4>ährige Einspcrrung verordnet, welche Straffe nicht

härter ist, als 2jährige Keltcnstraffe, die Krebs aus,

gestanden;

In Erwägung endlich, daß der beleidigte Hetz sM
Fürbitte für den Krcbs einlegt;

beschließt der gcsezgebende Rath:
Dem Emanuel Krebs von Rüggisbcrg soll die noch aus»

zustehende Kettenstraffe nachgelassen sey», unter M

Bedingniß, daß der Krebs während der noch aiuizr»

stehenden Strafzeit, die Wirths-und Schcnkhäuscr

vermeiden folle.

Der Rath verwirft diese» Antrag der Majorität lB
das Begnadigungsbegehren.

Folgendes Befinden wird vrrlefcn und an die Criin.

Gcsetzg. Commißion gewiesen:

B. Gefezgcbcr! Der Gefczvorschlag vom 10. Iâ
über die Dauer der Einfperrungsstraffe, veranlaßt^

Vollz. Rath zu einigen Bemerkungen, die er ZlM
B. G., mittheilt.

Dieser Gcfezvorschlag enthaltet verschiedenartige Er,

gmstände, die vielleicht in 2 Dekrete getrennt >r '
den könnten. Der erste §. betrist die Bcgränzung dcr

Dauer der Einspcrrungsstiasse, z» welcher Individus
vor der Einführung des peinlichen Gcfezbuchs, verur-

theilt wurden. Die übrigen U. adee bestimme» einige

Modifikationen der Straffen des peinlichen Gcsezbuel's

und die Bestraffung der Vergehen, welche Vcrurthâ
während der Strafzeit begehen..
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Der Vollz. Rath glaubt daher, diesen ß. als getrennt

von den übrigen betrachten ;» müssen. Die Absicht

des geftzgebenden Raths scheint dahin zu gehen, daß

die Einsperrungsstraffen die vor dem 4. May 1799

gegen Schuldige ausgesprochen wurden, und deren Dauer
vomîttsem Datum an gerechnet, noch mehr als 20

Jahre betragen würde, auf diese höchste Zahl von 20

Jahren begränzt seyn sollen.

Der Vollz. Rath glaubte zu bemerken daß der hier
ausgestellte Grimdsirz, weder der Anfoderung der Ge-

rcchtigkeit, noch der Absicht der Begnadigung entspricht.

Individuen, welche vor der Einführung des veinli-
chcn Gesezbuchs, z. B- wegen recidivcn Vergehen, zu

einer lebenslänglichen Emsperrung verurlheilk wurden,
dürsten mit einer zwanzigjährigen Strasse abgebüßt

habe», und die öffentliche Sicherheit neuerdings be-

drohen, da doch der §, des peinlichen Gesezbuchs

zur Sichcrstellung derselben, einen solche» Uedcllhäler
nach ausgestandener Straffe lebenslänglich aus dcr hel-

mischen Republik verbannt.

Unier dem Gesichtspunkt der Begnadigung bietet der

in dem Gestzesvorschlag aufgestellte Grundsatz eine Un,
gleichheit dar, die durch folgendes Beyspiel auffallend
wird:

Zwey Individuen wurde» zu lebenslänglicher Ein-
ßmrungsstraffe verurtheilt, der eine vor 2» Iahren
und der andere sehr kurze Zeit vor der Einfuhrung
des peinlichen Gesetzbuchs. Der erste also würde eine

Erraffe von 40 Iahren, der andere aber nur eine

Straffe von 20 Iahren ausstehen. Da nun noch über-

dieß keine Rücksicht in die>em Gesitzesvorschlag auf das

Aller des Vcrurtheillen genommen wird, so könnte es

sich leicht ereignen daß diese Straffe für das eine oder

andere der oben angeführten Individuen oder selbst für
beyde, wirklich lebenslänglich seyn würde.

Der Vollz. Rath glaubt, daß diesen Iiiconvenien.
zen durch eine rückwirkende Kraft - die dein peinlichen

Gsstzbuch erihcilt würde, könnte vorgebvgen werden.

Die 1; und 19 diescS Gesetzbuchs setzen zwar für
die Ketten- und Stockhausstraffe kein Maximum fest,

hingegen aber kann aus dem §. >62 gefolgert werden,
daß der Wille des Gesetzgebers gewesen sey, die K'et<

teniìraffe auf die Dauer von 24 Iahren zu beschränken.

Diese Folgerung scheint um so begründeter zu seyn,
da wirklich auf kein Vergehen eine längere Strafzeit
S-stjt iff. Der Vollz. Räch schlägt Ihnen B- G.

wr,, diese Strafzeit als das Maximum für die Dalier

jener Einsperrungsstraffen anzunehmen, die gegen Uebel-

thätcr für eine längere Zeit, vor Einführung des pciu-
lichen Gesetzbuchs ausgesprochen wurden. Die An,
Wendung dieses Grundsatzes muß dann nothwendig
auch die Rückwirkung der Straffen auf rezidive Verge,
Heu und das Altec der Verurcheilien nach sich ziehen.

Der Vollz. Rath macht Sie noch B- G. auf eine

Art Urtheile aufmerksam, vermöge welchen unter den

ehevorige» Regierungen Einsperrungsstraffen auf eine

unbestimmte Zeit gegen Schuldige verhängt wurden.
Es dürften sich vielleicht noch Individuen unter der
Last dergleichen Urlheile befinden, ohne daß die Regie»

rung Kenntniß davon hätte. Der Vollz. Rath glaubt
mithin, daß auch auf diese Fälle Rücksicht genommen
werden sollte, und schlägt Ihnen B G-, von obigen
Grundsätzen geleitet, in Abänderung des §. 1, als ein
besonderes Dckeel folgende A vor:

§. 1. Wenn ein Indio dnnm durch ein peinliches

Urtheil, welches vor dem 4. May >799, als der Ein-
fühnmg des peinliche» Gesetzbuches, ausgesprochen

wurde, zu einer Ketten- oder EinspcrrungSstraffe für
eine längere als jährige Dauer verurtheilt wurde
so soll die verhängte Straffe nach Verfluß von 24
Jahren, vom Tag des Unheils an gerechnet, aufhören,
und das betreffende Individuum untcr den gesetzlichen

Folgen des Mi TU IS des -sten Theils des peinlichen
Gesetzbuchs, wieder in Freyheit gesezt werden.

§. 2. Jedes Individuum, welches wegen wieder-

holten Verbrechen, vor dem 4. May 99, zu einer

längern als 24jährigen Einsperrungssiraffe verurtheilt-

wurde, soll nach Verstuß dieser 24Íâhrigen Stras-eir,
in Gcmäßheit des §. ?<; des peinliche» Gesetzbuchs,

lebenslänglich aus. der helvetischen R publik verdant seyn.

ßr z. Die §§. zc> und 52 des peinlichen Gesetzbuchs'

sind auch auf alle Individue» anwendbar, welche vor
der Einführung diesis Gesetzbuches zur Emsperrungs,
straffe veruriheilt wurden, und während ihrer Straf-
zeit, die sie wenigstens 5 Jahre lang werden ausgestan--

den haben, das 8°ste Jahr ihres Alters crrcsibt haben,

oder das?tste im Fall, daß die Verbannung geg'em

sie sollte ausge'prochen werden.

s 4. Die in diesen kZ bestimmt? Verminderung!
der Strafzeit wird ans die eingelegte Bitte des Verne,-

theilten durch einen Urtheil pruch des CantonSgeiiStS.'

ju'.cS Cantons, in welchem er beurtheilt wurde, erkrilk-

(Die Fortsetzung folgt,))



Oberster Gerichtshost
Sitzung vom 24. Horn ung.

B Jakob Schweizer, Pfarrer zu Einbrach, begebet

Cassation der Semen; des Canlonsgenchts von Zürich

vom i y. Wmtcrmonat igoo, kraft weicher er, wegen

ten ungebührlichen und beschimpfenden Ausdrücken, die

cc sich in seinem Entwurf-Memorial, gegen

die damals bestehende Gesetzgebung erlaubt hat: zu

èmjchrigem Kicchspiclsarrest und Bezahlung der Ge-

râèkosten verfallt, und angewiesen wurde, sich künf-

ftohm in seinen öffentlichen Aeusserungen und Schrift.»
der Sprache eines LchrcrS des Friedens und der Sanft,
much zu bedienen, und seine Twentc zu exemplarischer

Erfüllung seiner Amtspflichten anzuwenden.

Nach Verlesung der Delidou des B. Schweizers

und der Schlüsse seines öffentlichen Anklägers,
erkannte der O. Gerichtshof einhellig:

Da durch die Sentenz des zürcherftchen Canlonsge-

richtS, weder ein bestehendes Gesetz, noch die Neehtsform
oder die dies.m Tribunal zustehci.de Cvmpetenz verlezt

worden fty, so könne die anbegehrle Caffation nicht

statt haben.

Publikation.
Das Gericht des Distrikts Zollikofen,

C. Bcrn, an die Bürger dicse s Bczirks.
Bürger und Freunde! Wir müssen mit vielem

Unlieb und grossem Bedaurcn niißbeliedigst wahrnehmen,

wie zunehmend durch allerhand Auftritte, vo» ärgerst-

cyem Nachtgeschrey und boshaften Lermcrcyen die all-

gemeine Ruhe gestört, Ordnung und Polizey verlezt,

Sittsamkeil geschändet und Religion mit Füßen getre.

l.n wird; wie leichtfertige Gassenjungen sich es bald zur

Tugend rechnen, alle Nächte, besonders dann an de»

sonst zur Feyer gewidmeten Samstag- und SonnlagS-
Abenden, ihre Bosheiten durch alle mögliche Arten von

Nachtftereln auf die gotteSvergrffenste Weife, an ihren

ruhigen Nebrnmenfchen, und oft noch sogar an ihren

Seelsorgern zu begehen und auszuüben, und so der

allgemeinen Ehrbarkeit Hohn zu sprechen und verächtlich

den Jeycrtaz zu entheiligen.

Wenn wir aber hauptsächlich und besonders bedauren

müssen, daß (die Munizipalftäten Ihr Handhaber

nub Wachter der Polizei, und guten Ordnung Euerrr

Gemeinden, solch- sträkiche ttnsvgen und Weilärgernisse

also mit kalten, Blut gleichgültig ansehet, und somit,

stillschweigend, ohne Ahndung, ohne Vorkehren, die

Ausübung euercr Pflichten verabsäumet — so komm,

wir nicht umhin, unserer Pflicht gemäß, euch anmil
freundlich aber ernstuicinend aufzufordern, in cuern

Dörfern zu wachen, dergleichen Ausgelassenheiten nn!»

Silleuverderbnissen Einhalt zu thun; besonders an

den Feyerabenden, wo euere Seelsorger zu euerer Er«

bauung und Aufrcchthaltung der Religion, zum allgc.

meinen Besten arbeiten, mit Studien zur Predigt des

göttlichen Worts beschäftiget sind — allem ärgerlichm

Geschrey und Nachtgetöse, wodurch sie möchten gestört

werden, abzuhelfen, und so euere würdige Pfarrer

und Prediger des heil. Evangeliums, nebst allen übrigen

ruheliebenden Mitmenschen, in ihrer Andacht vo? allen

beleidigenden Anfällen und Verfolgungen zu schützen

und schirmen; die ungeho« samen, aller guten Ordnung

widerstrebenden Uebertrcler und Ruhestörer dann unS

zu strengrichleestcher Bcstrassung anzuzeigen und zn ver,

leide»; wo ihc euch bey ledem hinderlichen Vorfall,

zu Handhabung und Beförderung des guten Fürneh«

mens, willig und kräftige Handdiclung von uns zu gc-

trösten haben sollet.

Euch, ihr übrigen Bürger samt und sonders--
insonderheit ihr Jünglinge und Nachcläuffer dann, die

ihr so unsere gerechten Klagen cuerö Benehmens und

Lebenswandels mitarzhörct — geben wir die Wrisiisg

und ernstliche aber wohlgemeinte Vermahnung, each

in Zukunft ruhiger, sittsamer und mir mehreren? mensch-

lichen Anstand als bisher, bey jeder Gelegenheit ji>

betragen, als friedliche Menschen und Christen imt

euerm N.'bemneuschen zu leben, den alles ärgmidti!

Nachtlermereyen, schändlichen Ausschwciffungcn, mr,

verblichen Verfolg- und Beleidigungen der Nebenmeo-

schen, und gottlosen Schläacrcyen, die euch ins Vet»

derben stürzen, Gott und die ehrbare Welt kränken-- à

abzusagen, den Poftzcygesetzeu und guten Ordnung
ansialten eurer Miimzipalvorgestzten gebührend zu gc,

horchen, und so euere Neben men sehen und Mirbmga
ungestört und unbehäligct ihre Ruhe genießen zu ial«

sen — denn es wird schärfere Aussicht auf euch gchal'

ten, und jeder Nachtlermer und gottlose Ruhestörer,

der entdeckt und unS verleidet wird, künftighin nach

aller Strrnge bestraft werden.

Gruß und Freundschaft.
Geben in Schöpfen den 17. Jeûner igor. s

Im Namm des GeuWe

Frieden, Präsident.

Aeg erler, Eenchtschttider. >
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